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Herbstsession des Nationalrats:
bevorstehende Herausforderungen und
Wende in der Krankenversicherung?
Sehr geehrter Herr Vizepräsident
Sehr geehrter Herr Nationalrat
Mit Erstaunen habe ich Ihr Editorial in der
Schweizerischen Ärztezeitung (Nr. 43) – insbe-
sondere Ihren Kommentar zur Ja-zur-Komple-
mentärmedizin-Initiative – zur Kenntnis nehmen
müssen [1].
Unser seit Monaten unverändertes Positions -
papier des Initiativkomitees zu Fragen der Grund-
versicherung ist öffentlich zugänglich: www.
ja-zur-komplementaermedizin.ch (unter Initia-
tive). Ihre Position, es würden Tausende von
nichtärztlichen Therapeuten in die Grundver -
sicherung drängen und aufgenommen werden
müssen, ist demnach entweder eine gezielte
Falschinformation, oder Sie haben sich unge -
nügend auf Ihr Editorial vorbereitet (s. Argu-
mentarium, Kernforderungen, p1). Genau das
Gegenteil Ihrer Darstellung ist der Fall: Es sind
ausschliesslich die fünf akzeptierten ärztlichen
Richtungen zur Wiederaufnahme in der Grund-
versicherung vorzusehen. Daran ändert auch der
Initiativtext nichts. 
Die nichtärztlichen Therapeuten – seien sie nun
im EMR akkreditiert oder nicht – sind mit Sicher-
heit nicht zur Pflichtleistung aufzunehmen, und
dies ist nicht nur die ärztliche Haltung innerhalb
des Initiativkomitees, sondern auch der explizite
Entscheid der nichtärztlichen Therapeuten. Ihre
Gründe dafür sind bei genauerem Hinsehen
nachvollziehbar: enges Korsett, schlechteres Ent-
gelt als in der Grundversicherung, Abhängigkeit
von der Sozialversicherung, ganz abgesehen
davon, dass die notwendigen Änderungen auf
Gesetzes- und Verordnungsebene in concreto
vom Parlament und von der Bundesverwaltung
durchgeführt werden müssten – was als undenk-
bar bezeichnet werden muss. Richtig ist viel-
mehr, dass v.a. die Ausbildung der nichtärzt -
lichen Therapeuten (endlich) auf ein nationales
akzeptables Niveau angehoben werden muss.
Diese Forderung steht im Einvernehmen mit
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dem BBT (Bundesamt für Berufsbildung), wel-
ches diese Notwendigkeit seit Jahren bejaht. Es
war im übrigen wiederholt das Departement
Couchepin, welches diesem Prozess einseitig
den Riegel vorgeschoben hat – aus Gründen,
die einer recht verzwickten Philosophie ent-
springen. Die Therapeuten verbleiben im Zusatz-
versicherungsbereich, ohne Ausnahme. 
Da Ihre inkorrekte Darstellung möglicherweise
zu einer Verunsicherung der Ärzteschaft bezüg-
lich der Forderungen und Folgen der Initiative
geführt hat, frage ich Sie – und per Kopie dieses
Schreibens den Präsidenten der FMH – höflich
an, ob eine Gegendarstellung in der Schweizeri-
schen Ärztezeitung möglich ist. Es scheint mir
notwendig, die klare Haltung des Initiativkomi-
tees, welches im übrigen sämtliche nationalen
Zusammenschlüsse der komplementärmedizini-
schen Ärzte und Therapeuten umfasst, wiederzu-
geben. Dazu genügt es, die Kernforderungen tel
quel abzudrucken – sie sprechen für sich selbst. 
Mit der UNION ist auch ein Arm der FMH im
Lenkungsausschuss der Initiative vertreten. Viel-
leicht wäre es nicht unklug gewesen, sich mit
den entsprechenden Vertretern zusammenzu -
setzen, bevor an prominenter Stelle der SÄZ eine
wegen falscher Prämissen leicht angreifbare
Position entsteht.
Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Stellung-
nahme und verbleibe
mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Jörg Fritschi, Pfeffingen
FMH Innere Medizin, TCM ASA, FACP,

SE-Practitioner, Präsident UNION
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Herbstsession des Nationalrats:
bevorstehende Herausforderungen und
Wende in der Krankenversicherung?
Mit Entsetzen habe ich das Editorial von Dr. med.
Yves Guisan in der Schweizerischen Ärztezeitung
gelesen [1]. Herr Guisan schreibt über die Volks-
initiative «Ja zur Komplementärmedizin», sie
verlange die Übernahme in die Grundversiche-
rung von allen «möglichen und vorstellbaren
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komplementären Praktiken …, insbesondere
auch die Leistungen der 15000 bis 20000 nicht-
ärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten …».
Wenn Nationalrat Pierre Triponez als Nichtarzt
und Präsident der nationalrätlichen Gesund-
heitskommission so argumentiert, ist das nicht
weniger gelogen, aber als Unterstützung für sei-
nen Parteifreund, Bundesrat Couchepin, immer -
hin nachvollziehbar. Seit Beginn der Unterschrif-
tensammlung für die Initiative wurde immer be-
tont und seitdem hundertemal bestätigt, dass
es bezüglich Grundversicherung nur um fünf
Methoden geht (Homöopathie, TCM, anthro -
posophische Medizin, Neuraltherapie, Phyto-
therapie) und nur und ausschliesslich, wenn
diese Methoden von Ärzten ausgeführt werden.
Alles andere wäre für die Initiative aus klar er-
sichtlichen Gründen selbstmörderisch. Wenn
jetzt Herr Guisan als Arzt und Vizepräsident der
FMH die gleiche Lüge in einem Editorial der
Schweizerischen Ärztezeitung auftischt, kann
ich das nur als bösartig, verleumderisch und
spalterisch (gegenüber der Ärzteschaft) wahr-
nehmen. Lügen, Verdrehungen und Verleum-
dungen gehören leider in unserem Zeitalter zum
«courant normal». Sonst wäre eigentlich der
Rücktritt von Herrn Guisan zu verlangen. Aber
vom Zentralvorstand der FMH erwarte ich eine
Richtigstellung mindestens auf gleicher standes-
politischer Ebene (Editorial).

Urs Zimmermann, Liebefeld
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Zum Editorial Komplementärmedizin [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Guisan
Was war wohl Ihr Bedürfnis gewesen, als Sie die-
ses Editorial geschrieben hatten? Es befremdet
mich, dass unser Vize an so prominenter Stelle
eine solche Unwahrheit publiziert. Ich bin ver-
unsichert: Muss ich jetzt hinter alle Ihre Texte
ein grosses Fragezeichen setzen, oder werden Sie
in Zukunft besser recherchieren, vielleicht sogar
mit den Betroffenen kurz Kontakt aufnehmen?
Mit freundlichem Gruss

Jürg Mühlemann, Münsingen

1 Guisan Y. Herbstsession des Nationalrats: bevor-
stehende Herausforderungen und Wende in der
Krankenversicherung? Schweiz Ärztezeitung. 2007;
88(43):1793.

Antwort auf die Leserbriefe
zum Thema «Komplementärmedizin»
Natürlich konnte der Entscheid des National-
rats, die Volksinitiative «Ja zur Komplementär-
medizin» mit 93 zu 78 Stimmen dem Volk und
den Ständen zur Ablehnung zu empfehlen, die-
jenigen unter unseren Kolleginnen und Kolle-
gen nicht erfreuen, die diese Medizin praktizie-
ren, und noch weniger die den Initianten nahe-
stehenden Kreise und die Initianten selbst.
Einige, die sich durch die Aussagen des Editorials
in der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 43 auf
Seite 1793 zutiefst getroffen fühlten, schreckten
auch nicht davor zurück, mir die schlimmsten
Beleidigungen an den Kopf zu werfen!
Der Nationalrat äusserte sich nicht so sehr zum
Inhalt der Initiative, sondern vielmehr zu ihren
rechtlichen Aspekten, ihrer Formulierung und
ihren praktischen Auswirkungen auf das KVG
und dessen Handhabung. Im Gegensatz zu den
Behauptungen der Initianten und ihrer Kreise
besagt der Initiativtext nicht, dass er sich nur auf
die fünf vom Eidgenössischen Departement des
Innern im Jahr 1999 auf experimenteller Basis
eingeführten Methoden bezieht: Homöopathie,
chinesische Medizin, anthroposophische Medi-
zin, Neuraltherapie und Phytotherapie. Der In-
itiativtext lautet: «Art. 118a BV (neu): Bund und
Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständig -
keiten für die umfassende Berücksichtigung der
Komplementärmedizin.» Somit müssten alle Me-
thoden, d.h. über 200, berücksichtigt werden
(Botschaft vom 30.8.2006, S. 7601). Der Initia-
tivtext führt ferner auch nicht näher aus, unter
welchen Bedingungen die Komplementärmedi-
zin praktiziert wird – von Ärzten, Nichtärzten
oder auf Anweisung oder unter Aufsicht von
Ärzten. Die gemäss Schätzungen rund 20000 in
diesem Bereich tätigen nichtärztlichen Thera-
peuten (Botschaft vom 30.8.2006, S. 7604) soll-
ten folglich in den Genuss einer vollständigen
Rückerstattung ihrer Leistungen durch die Grund-
versicherung gelangen. Unter diesen Voraus -
setzungen würde Art. 32 KVG, der sich mit der
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Behandlung befasst, nicht nur in be-
zug auf die Komplementärmedizin, sondern für
die gesamte Medizin unanwendbar. Die im Rah-
men der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung erbrachten Leistungen würden somit jeder
Kontrolle entgleiten, und das Gesundheitswesen
würde unlenkbar.
Eines ist klar: Wenn der Initiativtext eine Be-
schränkung auf die fünf oben genannten Metho-
den umfasst und die für ihre Anwendung einzu-
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haltenden Bedingungen festgelegt hätte, wäre er
ganz anders aufgenommen worden. Ein Verfas-
sungstext ist jedoch vollständig zwingend, wenn
er einmal vom Volk angenommen worden ist.
Weder das Parlament noch irgendein Departe-
ment oder Bundesamt könnte in Zukunft an-
gesichts der Formulierungen die Rückerstattung
einer Leistung verweigern, die sich auf den
neuen Art. 118a stützen würde.
Diese Erwägungen widerspiegeln weder meine
persönliche Auffassung noch die Meinung des
Zentralvorstandes der FMH. Das in der Ausgabe
Nr. 43 der SÄZ auf Seite 1793 veröffentlichte Edi-
torial stellte lediglich eine Information über die
im Rahmen der nationalrätlichen Debatte vom
18. September ins Feld geführten Argumente
dar – und sonst nichts anderes. Es wird Aufgabe
der Delegiertenversammlung sein, über die Hal-
tung zu befinden, die sie im Namen der FMH ein-
nehmen will.

Dr. med. Yves Guisan, Vizepräsident der FMH

Brisante Studie zur Sexualerziehung
Wahre Liebe wartet – von den einen seit jeher
propagiert, von den andern belächelt oder als
Einschränkung der sexuellen Freiheit angepran-
gert – erhält mit einem Mal wissenschaftliche
Evidenz. Eine Studie aus Grossbritannien [1]
zeigt eindeutig, dass aufwendige Kampagnen zur
Sexualerziehung in Schulen weder zur Verhü-
tung ungewollter Schwangerschaften und Ab-
treibungen noch hinsichtlich sexuell übertrag-
barer Krankheiten etwas bringen. Hingegen zeigt
das Befolgen des elterlichen Rats, mit dem ersten
Geschlechtskontakt zuzuwarten, ein signifikant
besseres Resultat. Publiziert wurde diese quali -
tativ gute Untersuchung nicht in irgendeiner
Boulevardzeitschrift, sondern im angesehenen
«British Medical Journal». Insgesamt 23 Schulen
aus Schottland wurden in zwei Gruppen unter-
teilt und randomisiert unter Berücksichtigung
sozioökonomischer Unterschiede. Die eine
Gruppe wendete ein speziell entwickeltes Sexual -
erziehungsprogramm «SHARE» an, die andere
Gruppe beschränkte sich auf den üblichen
Aufklärungsunterricht. Zielgruppe bildeten 13-
bis 15jährige Schüler, die Nachkontrolle rund
4½ Jahre nach Studienbeginn. Ausgewertet
wurde die Studie mit Hilfe repräsentativer Zah-
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len des Nationalen Schottischen Gesundheits-
dienstes (NHS). Die Umsetzung von «SHARE» be-
wirkte zwar eine Verbesserung der Kenntnisse
der Jugendlichen rund um das Thema Sexualität,
hatte aber keinerlei Einfluss auf die Anzahl uner-
wünschter Schwangerschaften oder Abtreibun-
gen. Die Zahlen waren in der «SHARE»-Gruppe
sogar noch etwas höher als in der Kontroll-
gruppe, jedoch nicht signifikant. Auffallend war
ausserdem, wie sehr die Schwangerschaftsrate
von sozioökonomischen Faktoren abhing, etwas
weniger hingegen die Abtreibungsrate. Es scheint,
dass insbesondere der frühe erste Sexualkontakt
Probleme verursacht, ausgerechnet aber dieser
durch Erziehungsprogramme kaum beeinflusst
wird. Eine erstaunliche Tatsache, wenn man be-
denkt, was solche Programme kosten! Auf der
anderen Seite zeigte eine 2005 in Chile durchge-
führte Studie [2], welche den Einfluss eines Pro-
gramms untersuchte, das sexuelle Abstinenz
propagierte, einen signifikanten Nutzen hin-
sichtlich ungewollter Schwangerschaften. In den
USA hat die landesweite Kampagne zum Auf-
schub des ersten Geschlechtsverkehrs («saved
sex») mit zur tiefsten Rate an Teenagerschwan-
gerschaften seit 30 Jahren und Halbierung der
Abtreibungen seit 1988 beigetragen [3]. Es gibt
allen Grund anzunehmen, dass das elterliche
Aufklärungsgespräch und der Rat, mit dem
ersten Sexualkontakt zuzuwarten, die sexuelle
Gesundheit unserer Jugendlichen am nachhal-
tigsten verbessern [4]. Mit der Binsenwahrheit
«Jugendliche werden so oder so Sex haben...»
oder dem kümmerlichen Ratschlag «Bim Siite-
sprung e Gummi drum...» werden wir unserer
Jugend nicht gerecht, und auch das BAG sollte
seine fragwürdigen Kampagnen unter dem Ein-
druck der vorliegenden Studie endlich über-
denken.

Dr. med. Daniel Beutler,
Mühlethurnen, Generalsekretär der AGEAS
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